


Selektion der Schulen und Anerkennung der Gesund-
heitspraktiker
Die medizinisch-therapeutische Kommission, die aus zwei 
Ärztinnen, drei Gesundheitspraktikern, dem Gründer und 
dem Direktor der Stiftung ASCA besteht, definiert zusam-
men mit der Anerkennungskommission und in Zusammen-
arbeit mit den Schulen und Berufsverbänden die Qualitäts
kriterien für die Ausbildungsstätten.

Die Anerkennungskommission überprüft die eingesandten 
Unterlagen und entscheidet über die Anerkennung aller 
Antragssteller (Schulen und Gesundheitspraktiker). Das 
ASCA-Konzept erteilt den Gesundheitspraktikern eine indi-
viduelle, jährlich erneuerbare Zulassung, auf der sämtliche 
zugelassene Methoden aufgeführt sind. Das Fortbestehen 
des ASCA-Konzepts wird durch ständige Anpassung an die 
Entwicklung der Komplementärmedizin gewährleistet.

Vereinbarung mit den Gesundheitspraktikern und den 
Krankenversicherungen
Besteht keine entsprechende gesetzliche Regelung, ver-
pflichten sich sämtliche Gesundheitspraktiker zur Einhaltung 
der zwingend zu beachtenden berufsethischen Regeln, was 
für die Übernahme ihrer Behandlungen durch die Kranken-
versicherungen unerlässlich ist (ASCA-Charta, Ethikkodex 
sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen des ASCA-Kon-
zepts).

Zusammenhalt und Nähe
Die Stiftung ASCA ist ein Zusammenschluss von rund 15’000 
Gesundheitspraktikern in der Romandie, der Deutschschweiz 
sowie im Tessin. Sie steht in ständigem Kontakt mit den 
Gesundheitspraktikern, Schulen, Versicherern und Verbän-
den. Die zentralisierte Verwaltung ermöglicht ihnen einen 
täglichen, kostenlosen Kontakt mit unserem Sekretariat per 
Telefon oder Internet. 

Der Erfolg der Komplementärmedizin
Die Bevölkerung hat heute die Möglichkeit, Alternativ- und 
Komplementärtherapien in Anspruch zu nehmen, die von 
anerkannten Gesundheitspraktikern angeboten werden. 
Andererseits entsteht in integrativen Einrichtungen, wie im 
Centre de médecines intégrées CMI ASCA (Zentrum für inte-
grierte Medizin) in Freiburg, eine Zusammenarbeit zwischen 
Gesundheitspraktikern und Ärzten.

Weiterbildung
Die ASCA-anerkannten Gesundheitspraktiker verpflichten 
sich zu einer jährlichen Weiterbildung von mindestens 16 Stun-
den, vorzugsweise in einer ASCA-anerkannten Schule.

Information und Dienstleistung gegenüber den ASCA-
Gesundheitspraktikern
Zusätzlich zu den an die Gesundheitspraktiker adressierten 
allgemeinen Informationen (Alternance) bietet die Stiftung 
ASCA auf Ihrer Internetseite www.asca.ch die Möglichkeit, 
die Liste der anerkannten Gesundheitspraktiker nach Gesund-
heitsmethode, Name oder Region zu konsultieren. Zudem 
befindet sich dort eine Auflistung der zugelassenen Schu-
lungseinrichtungen. 

Über ASCA SERVICES haben die Gesundheitspraktiker die 
Möglichkeit, verschiedene Berufsversicherungen abzuschlies-
sen oder sich für Weiterbildungen in Zusammenarbeit mit 
den ASCA-anerkannten Schulen anzumelden. Sie organi-
siert Forums, Studienreisen und vermittelt Weiterbildungs-
praktika im Ausland.
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